Klaus Schaper, Mittelstraße 11, 31249 Hohenhameln
Tel:  05128-4111


Fax: 05128-5252


mail: klaus.schaper@klausschaper.de
Veterinäramt Ravensburg
Datum: 08.02.06

z.Hd. Herrn Dr. Johann Hartmann
Franz-Stapf-Straße 8
88212 Ravensburg
(vorab per Fax)

Betr.: Gnadenhof „Lebenswürde für Tiere“ in 88279 Amtzell, Argenhof
          Hier: Haltungsbedingungen für Hunde

Sehr geehrter Herr Dr: Hartmann,

auf der Internetseite vom Gnadenhof

http://www.der-gnadenhof.de/PresseArtikel/sz_sept05.pdf 

unter dem Artikel „Saatsanwaltschaft äussert sich vorsichtig“ vom 21.09.05

konnte ich mit Erstaunen und Befremdung lesen:

„Zur Anzeige wgen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz hatten sich laut Staatsanwaltschaft schon bei der Durchsuchung des Gnadenhofes keine „augenfälligen Missverhältnisse“ ergeben.“

Anwesend bei der Durchsuchung waren auch Verteter des Veterinäramtes (also Ihrer Dienststelle).
Hier habe ich nun erhebliche Zweifel an der Gründlichkeit der Begutachtung durch die eingesetzten Amtstierärzte.   (zuständig für diesen Bereich ist meines Wissens Frau Dr. Gaby W.....)

1. Ist denen die teilweise Überbelegung der Außen-Hundezwinger nicht aufgefallen?

2. Waren diese nicht in der ehemaligen Reithalle mit den innen installierten Zwingeranlagen?

3. Ist denen nicht die Diskrepanz zwischen der vorhandenen Hundezahl und den Pflegekräften aufgefallen?

Zu 1. Zwingerhaltung:

Auszug aus der Tierschutz-Hundeverordnung:

§ 6 Anforderungen an die Zwingerhaltung

(1) Ein Hund darf in einem Zwinger nur gehalten werden, der den Anforderungen nach den 

     Absätzen 2  bis 4 entspricht.

(2) In einem Zwinger muss

     1.  dem Hund entsprechend seiner Widerristhöhe folgende uneingeschränkt benutzbare Bodenfläche

    zur Verfügung stehen, wobei die Länge jeder Seite mindestens der doppelten Körperlänge des Hundes

    entsprechen muss und keine Seite kürzer als zwei Meter sein darf:

Widerristhöhe        I        Bodenfläche

          cm                  I       mindestens qm

                                                                                  bis 5 0                I             6

                                                                               über 50 bis 65       I             8

                                                                                     über 65           I            10
2.  für jeden weiteren in demselben Zwinger gehaltenen Hund sowie für jede Hündin mit Welpen zusätzlich

    die Hälfte der für einen Hund nach Nummer 1 vorgeschriebenen Bodenfläche zur Verfügung stehen,

3.  die Höhe der Einfriedung so bemessen sein, dass der aufgerichtete Hund mit den Vorderpfoten die 

     obere Begrenzung nicht erreicht.

Abweichend von Satz 1 Nr. 1 muss für einen Hund, der regelmäßig an mindestens fünf Tagen in der Woche den überwiegenden Teil des Tages außerhalb des Zwingers verbringt, die uneingeschränkt benutzbare Zwingerfläche mindestens sechs Quadratmeter betragen.

Vorwurf hier:

In einem Teil der Außen- und Innenzwingern sind bis zu 3 Hunde untergebracht. Die Zwingergröße müsste daher mindestens 12qm betragen. Dies ist nicht der Fall! 
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Zu 2. Zwingeranlagen in der ehem. Reithalle

Auszug aus der Tierschutz-Hundeverordnung:

§ 5 Anforderungen an das Halten in Räumen

(1) Ein Hund darf nur in Räumen gehalten werden, bei denen der Einfall von natürlichem Tageslicht 

     sichergestellt ist. Die Fläche der Öffnungen für das Tageslicht muss bei der Haltung in Räumen, die

     nach ihrer Zweckbestimmung nicht dem Aufenthalt von Menschen dienen, grundsätzlich mindestens ein

     Achtel der Bodenfläche betragen. Satz 2 gilt nicht, wenn dem Hund ständig ein Auslauf ins Freie zur

     Verfügung steht. Bei geringem Tageslichteinfall sind die Räume entsprechend dem natürlichen Tag-

     Nacht-Rhythmus zusätzlich zu beleuchten. In den Räumen muss eine ausreichende Frischluftversorgung

     sichergestellt sein.

(2) Ein Hund darf in Räumen, die nach ihrer Zweckbestimmung nicht dem Aufenthalt von Menschen dienen,

     nur dann gehalten werden, wenn die benutzbare Bodenfläche den Anforderungen des § 6 Abs. 2 

     entspricht.

§ 6 Anforderungen an eine Zwingerhaltung

(3) Mindestens eine Seite des Zwingers muss dem Hund freie Sicht nach außen ermöglichen. Befindet sich

     der Zwinger in einem Gebäude, muss für den Hund der freie Blick aus dem Gebäude heraus

     gewährleistet sein.

Vorwurf hier:

a) Es handelt sich um eine allseits geschlossene Halle. Eine Zwangsbelüftung ist nicht vorhanden. Daher ist

   eine ausreichende Frischluftversorgung an windstillen heißen Sommertagen nicht gewährleistet.

b) Der Satz 2 im § 5 (1) gilt, da den Hunden kein ständiger Auslauf ins Freie zur Verfügung steht.

c) Für § 5 (2) gilt der, von mir bereits auf Seite –1- aufgeführte Mangel bei der Zwingergröße.

d) An keiner Stelle in der Hundehalle ist „der freie Blick aus dem Gebäude heraus gewährleistet“!

Zu 3. Hundezahl und Pflegekräfte
Auszug aus der Tierschutz-Hundeverordnung:

§ 2 Allgemeine Anforderungen an das Halten

(1) Einem Hund ist ausreichend Auslauf im Freien außerhalb eines Zwingers oder einer Anbindehaltung sowie

    ausreichend Umgang mit der Person, die den Hund hält, betreut oder zu betreuen hat (Betreuungsperson),

    zu gewähren. Auslauf und Sozialkontakte sind der Rasse, dem Alter und dem Gesundheitszustand des

    Hundes anzupassen.

(3) Einem einzeln gehaltenen Hund ist täglich mehrmals die Möglichkeit zum länger dauernden Umgang mit

     Betreuungspersonen zu gewähren, um das Gemeinschaftsbedürfnis des Hundes zu befriedigen.
Vorwurf hier:

Der ausreichende Auslauf und der länger dauernde Umgang mit Betreuungspersonen kann und ist in keinster Weise sichergestellt!
Dies ergibt sich zwangsläufig aus dem Verhältnis Hundezahl/Pflegekräfte.

Auf dem Gnadenhof befinden sich nach Darstellung des Betreiber zwischen 60 und 80 Hunde, die von 5 Pflegekräften dauerhaft betreut werden. Hier benötigt es keiner unbedingten Kontrolle, sondern kann auch nachgerechnet werden:
5 Betreuer á 8 Stunden pro Tag, 5 Arbeitstage = 200 Stunden pro Woche. Abzüglich 10% für Urlaub, Krankheitsausfall, Fortbildung etc. ergibt ein Betreuungspotential von ca. 180 Stunden pro Woche.

Davon können dann ca. 20 Stunden abgezogen werden, die bei Hofführungen und individueller Beratung von Hundebesitzern anfallen. Endergebnis: ca. 160 Stunden, geteilt durch 7 Wochentage = 

23 Arbeitsstunden pro Tag für mindestens 60 Hunde, ergibt 25 Minuten pro Tag und Hund!
Wenn ich von diesen 25 Minuten den Zeitaufwand für Fütterung, Reinigung usw. abziehe, was bleibt da noch für eine individuelle Tieransprache übrig???  10 Minuten?

Zudem steht einem Hund stehen jedoch pro Tag mindestens 60 Minuten Freilauf zu! Ein solcher Freilauf ist jedoch durch die baulichen Gegebenheiten und die Anzahl der Betreuungspersonen nie gegeben!

Auch der

§ 9 Ausnahmen für das vorübergehende Halten  (Tierschutz-Hundeverordnung)

Die zuständige Behörde kann von den Vorschriften des § 2 Abs. 2 und 3 sowie § 6 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 für das vorübergehende Halten von Hunden in Einrichtungen, die Fundhunde oder durch Behörden eingezogene Hunde aufnehmen, befristete Ausnahmen zulassen, wenn sonst die weitere Aufnahme solcher Hunde gefährdet ist.

kann hier nicht geltend gemacht werden. Es handelt sich bei einem Tier-Gnadenhof nicht um eine „vorübergehende Haltung“. Ein Großteil der Tiere ist dort schon mehr als 18 Monate anwesend.

Ebensowenig kann ein teilweiser Einsatz von externen „Hundeausführern“ als Entlastung geltend gemacht werden. Diese sind im Regelfall nur an Wochenenden (und auch dann nicht immer) aktiv und bekommen nur einen Teil der Hunde anvertraut.
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Die vorbeschriebenen Haltungsbedingungen sind mir durch mein Ehefrau bestätigt worden. 

Diese, Mirja-Riitta Pietilä-Schaper, befand sich vom 16.-26.11.2005 anlässlich eines freiwilligen Arbeitseinsatzes auf dem Argenhof.

Da schon bereits im Sommer 2005 die 1. Vorsitzende das Vereines „Lebenswürde für Tiere“, 

Frau Christiane Rohn, auf die Mängel in der Hundehaltung dringlichst aufmerksam gemacht wurde, kann davon ausgegangen werden, dass diese grundsätzlich kein Interesse an der Verbesserung der Haltungssituation zeigt. 

Im Gegenteil: Durch weitere Aufnahmen von Tieren, mangelnde Vermittlungsbemühungen vorhandener Tiere, und verzögerter Abgabe an Tierschutzorganisationen, die bereit sind, Hunde aufzunehmen, sehe ich hier die Voraussetzung für einen verantwortungsbewussten Umgang mit anvertrauten Lebewesen nicht gegeben.

Es kann nicht angehen, dass Tiere auf einem Gnadenhof mit langer Verweildauer mit denselben  Maßstäben gemessen werden, wie Tiere auf einem kurzen Transport, oder einer vorrübergehenden Tierheimaufnahme.

Hierzu ein Auszug aus dem Tierschutzgesetz der BR Deutschland:

§ 1 Zweck des Gesetzes

Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. 


§ 2 Artgemäße Tierhaltung

Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,


1. muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und

    verhaltensgerecht unterbringen,


2. darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, dass ihm Schmerzen oder

    vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden,


3. muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres

   erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
Gegen § 1 und § 2, Abs. 1.+2. ist in eklatanter Weise fortlaufend und vorsätzlich verstoßen worden.

Bei den Bedingungen des § 2, Abs. 3 habe ich berechtigte Zweifel, dass diese auf dem Argenhof erfüllt sind.

Meine Vermutung daher, der oder die bei der Kontrolldurchsuchung anwesend Amtstierarzt/-ärztin hat nicht mit der gebotenen Sorgfaltspflicht alle Bereiche der Hundeunterbringung kontrolliert.

Die augenfälligen Missstände hätten auffallen müssen!
Daher sehe ich hier einen Verdachtsmoment auf „Verletzung der Amtspflicht“.

Ich möchte Ihnen, Herr Dr. Hartmann, mit diesem Schreiben die Möglichkeit zu einer einer Stellungnahme geben, um meine Befürchtungen auszuräumen, das Veterinäramt Ravensburg kontrolliere nicht mit der gebotenen Sorgfaltspflicht die Tierhaltungsbedingungen in seinem Amtsbezirk.

Ich bitte um Antwort bis zum 17.02.05

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Schaper

